
Vertrag über den Schulrat der Musikschule beider Fr enkentäler / Änderung Art. 
3 Abs. 3 - Beschlussfassung 
 
Art. 3 Zusammensetzung 
1 Der Schulrat der Musikschule beider Frenkentäler besteht aus 7 Mitgliedern. 
2 Die Gemeinden Oberdorf und Bubendorf haben Anspruch auf je einen Sitz. 
3 Die Gemeinden Bennwil, Hölstein, Lampenberg, Langenbruck, Liedertswil, Niederdorf und Waldenburg (Vorderes Frenkental) 
haben zusammen Anspruch auf drei Sitze. Die Gemeinden haben im Turnus der alphabetischen Reihenfolge Anspruch auf 
einen Sitz: 
 
Alt 
Amtsperioden (1.8. bis 31.7.) 
    Gemeinden mit Anspruch auf einen Sitz 
2004 – 2008   Bennwil, Hölstein und Lampenberg 
2008 – 2012   Langenbruck, Liedertswil und Niederdorf 
2012 – 2016   Waldenburg, Bennwil und Hölstein 
2016 – 2020   Lampenberg, Langenbruck und Liedertswil 
2020 – 2024   Niederdorf, Waldenburg und Bennwil 
2024 – 2028   Hölstein, Lampenberg und Langenbruck 
2028 – 2032   Liedertswil, Niederdorf und Waldenburg 
Ab der Amtsperiode beginnend am 1. August 2032 entspricht die Reihenfolge dem Turnus ab 1. August 2004. 
 
Neu 
Amtsperioden (1.8. bis 31.7.) 
    Gemeinden mit Anspruch auf einen Sitz  
2016 – 2022   Lampenberg, Langenbruck und Liedertswil 
2022 – 2026   Niederdorf, Waldenburg und Bennwil 
2026 – 2030   Hölstein, Lampenberg und Langenbruck 
2030 – 2034   Liedertswil, Niederdorf und Waldenburg 
2034 – 2038   Bennwil, Hölstein und Lampenberg 
2038 – 2042   Langenbruck, Liedertswil und Niederdorf 
2042 – 2046   Waldenburg, Bennwil und Hölstein 
2046 – 2050   Lampenberg, Langenbruck und Liedertswil 
Ab der Periode beginnend am 1. August 2050 entspricht die Reihenfolge dem Turnus ab 1. August 2022. 
4 Die Gemeinden Arboldswil, Bretzwil, Lauwil, Reigoldswil, Titterten und Ziefen (Hinteres Frenkental) haben Anspruch auf zwei 
Sitze. Die Gemeinden haben im Turnus der alphabetischen Reihenfolge Anspruch auf einen Sitz, wobei die Gemeinden Ar-
boldswil und Titterten eine gemeinsame Vertretung mit einer Stimme wählen, welche in Arboldswil oder Titterten stimmberech-
tigt ist. 
 
Amtsperioden (1.8. bis 31.7.) 
    Gemeinden mit Anspruch auf einen Sitz 
2004 – 2008   Arboldswil/Titterten und Bretzwil 
2008 – 2012   Lauwil und Reigoldswil 
2012 – 2016   Ziefen und Arboldswil/Titterten 
2016 – 2020   Bretzwil und Lauwil 
2020 – 2024   Reigoldswil und Ziefen 
Ab der Amtsperiode beginnend am 1. August 2024 entspricht die Reihenfolge dem Turnus ab 1. August 2004. 
5 Die Gemeinden regeln in ihren Gemeindeordnungen die Wahlart und das Wahlorgan für ihre Mitglieder im Schulrat der Musik-
schule beider Frenkentäler. 
6 Der Schulrat der Musikschule beider Frenkentäler konstituiert sich selbst. 
 

 
Erläuterungen 
Der Schulrat der Musikschule beider Frenkentäler (SR msf) besteht aus 7 Personen. 
Die Mitglieder werden aus den Ortsschulräten der Mitgliedergemeinden delegiert, 
dementsprechend nicht durch die Stimmberechtigen der Mitgliedsgemeinden ge-
wählt. 
 
Alle vier Jahre (Ablauf der Amtsperiode) werden 5 Mitglieder des SR msf aus 13 Ver-
tragsgemeinden ausgewechselt. Die beiden ständigen SR msf-Mitglieder (Oberdorf 
und Bubendorf) behalten ihre Sitze. Je nach Rücktritten oder Abwahl dieser SR-msf-
Mitglieder wird alle vier Jahre der gesamte SR msf ausgewechselt. Dieser grosse 
Wechsel nach vier Jahren ergibt keine Kontinuität und soll mit der Änderung des Arti-
kels 3 Absatz 3 abgefedert werden. 
 
Anstelle von fünf SR msf, welche zwingend alle 4 Jahre ändern, sollen drei Mitglieder 
(Art. 3 Abs. 3 neu) für zwei weitere Jahre im Amt belassen werden. Dadurch findet 



neu zwar alle zwei Jahre ein Wechsel der Mitglieder statt, aber es wechseln nur drei 
respektive zwei der fünf Mitglieder. An der Delegiertenversammlung vom 11. Juni 
2020 wurde die Anpassung von Art. 3 Abs. 3 beschlossen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung d ie Änderung des Arti-
kels 3 Abs. 3 zu beschliessen. 
 
 


